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Integrationsvereinbarung
zur Eingliederung schwerbehinderter Lehrerinnen und Lehrer

nach § 83 SGB IX

zwischen

der Schulleitung,
der Schwerbehindertenvertretung

und

dem Personalrat

Gültig für die Schule

Name:

Straße:

Ort:


Gliederung:

1. Präambel

2. Geltungsbereich

3. Vereinbarungen

4. Controlling

5. Schlussbestimmungen

1. Präambel
Nach Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes darf niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dieses Benachteiligungsverbot wird verstärkt durch Artikel 2a der Landesverfassung.

Die Grundlagen für die Beschäftigung Schwerbehinderter im Öffentlichen Dienst bilden

· das Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch (SGB IX), besonders § 81 Abs. 4 (in Kraft seit dem 1.7.2001)

· die Gemeinsame Verwaltungsvorschrift aller Ministerien über die Beschäftigung Schwerbehinderter in der Landesverwaltung (Schwerbehinder-ten-Fürsorge VwV) besonders 4.1 – 4.5 (in Kraft seit 1993) – K.u.U. 21/1993, S. 436 ff.; erneuert am 21.11.2002 GABl. S. 800/2002.

Menschen mit Behinderungen sind in besonderem Maße auf den Schutz und die Solidarität der Gesellschaft angewiesen. Ihre Eingliederung in das Arbeitsleben ist wesentlicher Ausdruck und gleichzeitig Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Die dauerhafte berufliche Integration behinderter Menschen ist nur dann möglich, wenn alle Beteiligten partnerschaftlich zusammenarbeiten. Die Schulleiter müssen in stärkerem Maße die persönlichen Merkmale ihrer behinderten Kolleginnen und Kollegen kennen. Dies gilt zum einen für die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Einzelnen, zum anderen aber auch für seine individuellen Leistungsein-schränkungen. Auswirkungen von Behinderungen auf die berufliche Situation werden in offenem Dialog zwischen allen Beteiligten einer sachlichen und fachgerechten Lösung zugeführt.

Um dies zu erreichen, werden konkrete, realisierbare Zielvereinbarungen abgeschlossen. Unverzichtbare Voraussetzungen sind größtmögliche Transparenz und Berücksichtigung der schulischen Besonderheiten. Grundlage für die Umsetzung sind gemeinsame Anstrengungen, Kooperation und Konsens.
Der Schulleiter sucht die Zusammenarbeit mit den Vereinbarungspartnern und nutzt das Dienstleistungsangebot der Integrationsämter. Er hat gegenüber  schwerbehinderten Menschen eine erhöhte Fürsorgepflicht, für sie besonders zu sorgen und sie in ihrem beruflichen Fortkommen zu fördern.

Die Schwerbehindertenvertretung leistet ihren Beitrag zur Umsetzung der Vereinbarungen und zur Bewältigung schulischer Problemlagen. Hierbei wird sie vom Personalrat unterstützt.
Die Umsetzung der Zielvereinbarungen dient der Prävention. Die Auswirkungen der Behinderung sollen zum Nutzen des Einzelnen und der Schule abgefangen oder abgemildert werden.
2.
Geltungsbereich
2.1
Dienststelle
Straße, Nr.:




Postleitzahl, Ort:



Telefon:




Fax:





E-Mail:




2.2
Ansprechpartner
Schulleitung:







Vertrauensperson der Schwerbehinderten:


Personalrat:







Beauftragte für Chancengleichheit:



3. 
Vereinbarungen


Unterrichtsverpflichtung

3.1
Unterrichtsverteilung, Klassenleitung, Stundenplan


Auf die persönliche Situation und die besonderen Bedürfnisse der schwerbehinderten Menschen wird bei Unterrichtsverteilung, Klassenleitung, Deputatsverteilung und Stundenplangestaltung Rücksicht genommen. Deshalb soll die Schulleitung in regelmäßigen Abständen mit allen schwerbe-hinderten Lehrkräften Personalgespräche führen. Auf Wunsch eines Schwerbehinderten muss ein Gespräch geführt werden.

Zu diesen Gesprächen kann die Schwerbehindertenvertretung hinzugezogen werden. Über die Ergebnisse der Gespräche ist ein Protokoll anzufertigen, eine Kopie ist dem Schwerbehinderten auszuhändigen (Anlage 2).

3.2
Ruhepausen, Kooperationszeit, Aufsicht


Die für eine schwerbehinderte Lehrkraft individuell festgelegten Ruhepausen sind von Dienstgeschäften, an denen diese teilnahmepflichtig ist, freizuhalten. Dies gilt insbesondere auch für die Festlegung der Zeitfenster für die Kooperationszeit. Bei der Aufsichtsführung sind die Belange der einzelnen schwerbehinderten Lehrkraft auf deren Wunsch zu berücksichtigen.
3.3
Mehrarbeit


Bei einer schwerbehinderten Lehrkraft, deren Pflichtstundenzahl wegen ihrer Behinderung herabgesetzt wurde, ist die Anordnung sowohl regelmäßiger als auch unregelmäßiger vergütungsfähiger Mehrarbeit nur mit deren Einver-ständnis zulässig; nicht vergütungsfähige Mehrarbeit ist ebenfalls nur mit dem Einverständnis der schwerbehinderten Lehrkraft möglich.

Für die geleistete Mehrarbeit ist baldmöglichst ein Zeitausgleich zu schaffen.

3.4 Außerunterrichtliche Veranstaltungen


Schwerbehinderte Lehrkräfte werden auf Wunsch als Leiter oder 
Begleitperson an außerunterrichtlichen Veranstaltungen freigestellt.


Dienstliche Maßnahmen

3.5
Versetzungen und Abordnungen


Für schwerbehinderte Lehrkräfte ist es möglicherweise je nach Art und Schwere der Behinderung schwieriger als für andere Personen, sich auf einen anderen Arbeitsplatz umzustellen. Sie dürfen daher gegen ihren Willen nur aus zwingenden dienstlichen Gründen versetzt oder abgeordnet werden, wenn ihnen hierbei mindestens gleichwertige Arbeitsbedingungen sowie berufliche Entwicklungsmöglichkeiten angeboten werden können und durch einen Wechsel des Arbeitsplatzes keine negativen Auswirkungen hinsichtlich 

der Verschlimmerung ihrer Behinderung bzw. ihres Gesundheitszustandes zu erwarten sind. Die zuständige Vertrauensperson hat dieser Maßnahme zuzustimmen.

Soweit die schwerbehinderte Lehrkraft selbst einen Antrag auf Versetzung oder Abordnung stellt, soll dem entsprochen werden. Den sich aus der Anhörung der schwerbehinderten Lehrkraft und der Vertrauensperson ergebenden Wünschen ist nach Möglichkeit zu entsprechen (§ 95 Abs. 2 SGB IX).

Einstellung und Stellenbesetzung
3.6
Liegt im Rahmen eines schulscharfen Einstellungsverfahrens die Bewerbung mindestens einer schwerbehinderten Lehrkraft vor, so ist die Vertrauens-person zu den Einstellungsgesprächen einzuladen. Die Schulleitung erörtert mit der Vertrauensperson die Ergebnisse der Bewerbung. 


Bei allen Stellenausschreibungen ist darauf hinzuweisen, dass schwerbe-hinderte Menschen bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt werden. 


Die Bewerbungsunterlagen sämtlicher Bewerber sind gegenüber der Vertrauensperson offenzulegen (SchwbVwV 2.1.1). Dies gilt entsprechend auch bei der Mitwirkung der Vertrauensperson bei den Bewerbergesprächen für die Besetzung von ausgeschriebenen A 14-Stellen.


Fort- und Weiterbildung

3.7 Der Fort- und Weiterbildungsbedarf schwerbehinderter Lehrkräfte soll beson-ders gefördert werden (Schwb.VwV, 2.4.2).


Beurteilung
3.8 Bei der Vergabe von Leistungsstufen sind schwerbehinderte Lehrkräfte angemessen zu berücksichtigen.

3.9
Bei Beurteilungen sind Leistungsminderungen aufgrund der Behinderung nicht negativ zu berücksichtigen.


Prävention

3.10
Liegen bei Kolleginnen/Kollegen längere Krankheitsabschnitte oder öfter wiederkehrende Fehltage vor, so kann mit Zustimmung der betroffenen Lehrkraft die Vertrauensperson benachrichtigt werden.


Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn Auswirkungen der Erkrankung im Hinblick auf mögliche Dienstunfähigkeit oder begrenzte Dienstunfähigkeit zu erwarten sind. 


Arbeitsumfeld
3.11
Barrierefreiheit und Parkmöglichkeiten


Die Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Lehrkräfte darf nicht an baulichen oder technischen Hindernissen scheitern. Bei der Planung von Neu- und Umbauten ist, vorbehaltlich der Zustimmung des Schulträgers, unter Einbeziehung der Vertrauensperson in jedem Fall sicherzustellen, dass

sowohl die Gebäude oder Gebäudeteile als auch die Inneneinrichtung behindertengerecht gestaltet werden.


Bei der Vergabe von Parkplätzen sind Lehrkräften, die aufgrund ihrer Behinderung bzw. ihres Gesundheitszustandes auf den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges angewiesen sind, möglichst schulnahe Parkmöglichkeiten vorrangig anzubieten.


Beteiligung der Vertrauensperson

3.12
Die Vertrauensperson der Schwerbehinderten ist bei allen wichtigen Maßnahmen, die Schwerbehinderte betreffen (siehe SGB IX § 95, II), rechtzeitig zu informieren.

4.
Controlling

Die Überwachung und Steuerung der Vereinbarungen obliegt den Beteiligten:


(
Schulleitung

(
Personalrat


(
Vertrauensperson der Schwerbehinderten


Diesem Zweck dient ein jährliches Gespräch der Beteiligten.

5.
Abschluss der Integrationsvereinbarung

Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 10.09.2007 in Kraft. Sie kann mit einer Frist von drei Monaten zum 31.07. des Jahres gekündigt werden.


Im Falle der Kündigung der Integrationsvereinbarung bleibt die geltende Integrationsvereinbarung bis zum Abschluss einer neuen Integrations-vereinbarung gültig.


Die Integrationsvereinbarung wird bekannt gegeben durch


(
Aushändigung an Schwerbehinderte und Gleichgestellte

(
Bekanntgabe in der GLK










